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Vertrages oder dessen Umwandlung in eine Fahrzeug-Teil
versicherung zu verlangen.

§9
Beendigung der Versicherung

(1) Im Falle der Veräußerung des Fahrzeuges an den staat
lichen Handel endet der Vertrag am Tage der Veräußerung. 
Der über diesen Zeitpunkt hinaus gezahlte Beitrag wird dem 
Versicherungsnehmer erstattet.

(2) Wird der regelmäßige Standort des Fahrzeuges nach 
einem Ort außerhalb des Territoriums der Deutschen Demo
kratischen Republik verlegt, endet der Vertrag zu diesem 
Zeitpunkt.

§10
Gerichtsstand

Für alle aus dieser Versicherung entstehenden Rechtsstreitig
keiten sind die Gerichte des Wohnsitzes des Versicherungs
nehmers, soweit der Wohnsitz nicht außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik liegt, oder des Sitzes der Kreisdi
rektion der Staatlichen Versicherung zuständig.

Anlage 4
zu vorstehender Anordnung

Besondere Bedingungen 
für die Kraftfahrzeug-Auslandsversicherung 

(Kasko- und Gepäckversicherung)
— Ausgabe 1977 —

§ 1
Umfang des Versicherungsschutzes

(1) Die Staatliche Versicherung leistet Versicherungsschutz 
bei Fahrten innerhalb Europas nach den „Allgemeinen Be
dingungen für die Kraftfahrzeugversicherung (Kasko- und 
Gepäckversicherung) — Ausgabe 1977 — s o w e i t  in diesen 
Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist.

(2) Tritt ein Versicherungsfall am versicherten Fahrzeug 
außerhalb der Deutschen Demokratischen Republik ein, dann 
erstattet die Staatliche Versicherung die Kosten für die un
bedingt erforderliche Instandsetzung zur Wiederherstellung 
der Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeuges (Notin
standsetzung) in der Währung des besuchten Staates bis zum 
Gegenwert von 1900 Mark der Deutschen Demokratischen 
Republik (Mark). Übersteigen die Kosten der Notinstandset
zung diesen Betrag oder wird eine Notinstandsetzung im Aus
land nicht durchgeführt, dann übernimmt die Staatliche Ver
sicherung die Kosten für die Rückführung des Fahrzeuges 
per Bahn in die Deutsche Demokratische Republik.

(3) Wird eine Notinstandsetzung im Ausland mit einem hö
heren Aufwand als dem Gegenwert von 1 900 M durchgeführt, 
dann erstattet die Staatliche Versicherung die für die Behe
bung des versicherten Schadens über den Gegenwert hinaus
gehenden Kosten in Mark. In diesem Falle wird bis zu dem 
Betrag gezahlt, der sich unter Zugrundelegung der Preisvor
schriften der Deutschen Demokratischen Republik ergeben 
würde.

(4) Die Staatliche Versicherung übernimmt die Kosten der 
Notinstandsetzung oder die Rückführungskosten ohne Anrech
nung einer im Versicherungsausweis festgelegten Selbstbetei
ligung. Die vereinbarte Selbstbeteiligung ist der Staatlichen 
Versicherung vom Versicherungsnehmer in Mark zu erstat
ten.

, § 2  
Dauer des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versiche
rungsausweis festgelegten Zeitpunkt und endet nach Ablauf 
der vereinbarten Versicherungsdauer, ohne daß es einer Kün
digung bedarf.

(2) Verlängert sich durch den Eintritt eines Versicherungs
falles der Aufenthalt des Fahrzeuges im Ausland, dann be
steht der Versicherungsschutz für diesen Zeitraum weiter 
ohne besonderen Antrag.

§3
Verhaltens- und Anzeigepflicfaten

(1) Ein in einem sozialistischen Staat eintretender Versiche
rungsfall ist auch der Versicherungseinrichtung des besuchten 
Staates unverzüglich zu melden. Die Meldung ist dann nicht 
erforderlich, wenn der Schaden ohne Beteiligung anderer 
eingetreten und nur geringfügiger Sachschaden entstanden ist.

(2) Bei Eintritt eines Versicherungsfalles auf anderen Ter
ritorien als den im Abs. 1 genannten, ist — soweit zumutbar — 
vor Beginn der' Notinstandsetzung des Fahrzeuges die Ent
scheidung der Staatlichen Versicherung einzuholen. Das ist 
nicht erforderlich, wenn nur geringfügiger Sachschaden ein
getreten ist.

Anlage 5
zu vorstehender Anordnung

Begriffsbestimmungen

1. Als Blitzschlag gilt der Übergang des Blitzes auf die ver
sicherte Sache. Sonstige infolge Induktion oder Influenz 
durch atmosphärische Elektrizität hervorgerufene Schä
den sind keine Schäden durch Blitzschlag.

2. Als Bodensenkung gilt jedes unvorhergesehene Zusam
menbrechen nicht bekannter unterirdischer Hohlräume 
sowie die Unterspülung von Fundamenten.

3. Als Brand gilt ein Feuer, das ohne einen bestimmungs
mäßigen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und 
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag (Schaden
feuer). Sengschäden, die nicht als Folge eines ersatzpflich
tigen Brandschadens eingetreten sind, sowie Schäden, die 
an den versicherten Sachen dadurch entstehen, daß sie 
einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder 
sonstigen Zwecken (z. B. Kochen, Braten, Backen, Rösten, 
Trocknen, Plätten) ausgesetzt werden, fallen nicht unter 
den Versicherungsschutz.
Bei Gegenständen aus synthetischen Fasern und Plaste 
gilt als Brand das durch Feuer eingetretene Schmelzen 
der Gegenstände. Schäden, die dadurch eintreten, daß 
diese Gegenstände der Wärme in irgendeiner Form aus
gesetzt waren, fallen nicht unter den Versicherungsschutz.

4. Als Diebstahl gilt die Wegnahme einer Sache, um sie sich 
oder anderen rechtswidrig zuzueignen.

5. Ein Einbrucbdiebstahl liegt vor, wenn jemand Sachen 
wegnimmt, um diese sich oder anderen rechtswidrig zu
zueignen und zu diesem Zweck
a) in ein Gebäude oder den Raum eines Gebäudes ein

bricht, einsteigt oder mittels Werkzeuge oder falscher 
Schlüssel eindringt;

b) in einem Gebäude oder dem Raum eines Gebäudes Tü
ren oder Behältnisse erbricht oder zum öffnen von


